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Art. 5

Obliegenheiten und Befugnisse des Direktors
der Zentralstelle

Der Direktor der Zentralstelle
a) führt den Vorsitz des Stabes; er leitet die

Geschäfte der Zentralstelle und vertritt diese und
den Stab nach aussen;

b) kann, im Einverständnis mit den zuständigen
Departementen, mit den Abteilungen und Dienststellen

direkt verkehren;
c) hält, soweit es die Gesamtverteidigung betrifft,

die Verbindung mit den Kantonen aufrecht.

Art. 6

Zuständigkeit für die Behandlung der Geschäfte

l.Die Behandlung der einzelnen Geschäfte obliegt
dem in der Sache zuständigen Departement.

2. Ist kein Departement eindeutig zuständig, so
bestimmt der Bundesrat die Zuständigkeit.

3. Das in der Sache zuständige Departement stellt
dem Bundesrat auf Grund der Beratungen des Stabes

Antrag.

4. Die einzelnen Geschäfte im Bereich der
Gesamtverteidigung sind, insbesondere soweit sie mehrere
Departemente betreffen, dem Stab vorzulegen, ehe
sie dem Bundesrat zum Entscheid unterbreitet werden.

Art. 7

Bereinigung von Differenzen

1. Bei Meinungsverschiedenheiten im Stab über die
Zuständigkeit eines Departements entscheidet der
Bundesrat.

2. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einer
Abteilung oder Dienststelle und dem Stab entschei¬

det das vorgesetzte Departement, bei solchen
zwischen einem Departement und dem Stab der Bundesrat.

II. Rat für Gesamtverteidigung

Art. 8

Amtsdauer und Sekretariat
1. Die Mitglieder des Rates für Gesamtverteidigung
(hiernach Rat genannt) werden vom Bundesrat für
eine Amtsdauer von vier Jahren, die mit derjenigen
der Bundesbeamten übereinstimmt, ernannt.

2. Der Direktor der Zentralstelle wohnt den Sitzungen

des Rates bei und sorgt für die Erledigung der
Sekretariatsgeschäfte.

III. Schlussbestimmungen

Art. 9

Inkrafttreten und Vollzug

1. Dieser Beschluss tritt am 1. April 1970 in Kraft.

2. Mit seinem Inkrafttreten sind alle ihm widersprechenden

Vorschriften aufgehoben, insbesondere

a) der Bundesratsbeschluss vom 16. Juni 1958 über
den Landesverteidigungsrat;

b) der Bundesratsbeschluss vom 19. Januar 1962

über den Koordinationsausschuss für zivile und
militärische Landesverteidigung;

c) der Bundesratsbeschluss vom 17. Oktober 1967 be¬

treffend die Totale Landesverteidigung;
Unterstützung des Bundesrates in der Leitung; KOA-
Erweiterung.

3. Das Militärdepartement ist mit dem Vollzug
beauftragt.
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